
durch einen Arzt unterweisen zu lassen, stillen läßt, 
obwohl er die Krankheit des Kindes kennt oder den 
Umständen nach kennen muß,

d) wer ein geschlechtskrankes Kind, obwohl er die 
Krankheit kennt oder den Umständen nach kennen 
muß, in Pflege gibt, ohne den Pflegeeltern die 
Krankheit des Kindes mitzuteilen.

(2) Straflos ist das Stillen oder Stillenlassen eines 
syphilitischen Kindes durch eine weibliche Person, die 
selbst an Syphilis leidet.

(3) Die Taten werden nur auf Verlangen des Gesund
heitsamtes verfolgt.

388 Bekämpfung der  G eschlechtskrankheiten

§ 26

(1) Mit Geldstrafe bis zu DM 150,— oder mit Haft
wird bestraft,
a) eine Amme, die ein fremdes Kind stillt, ohne im 

Besitz eines unmittelbar vor Antritt der Stellung 
ausgestellten ärztlichen Zeugnisses darüber zu sein, 
daß an ihr keine Geschlechtskrankheit nachweis
bar ist,

b) wer zum Stillen eines Kindes eine Amme in Dienst 
nimmt, ohne sich davon überzeugt zu haben, daß 
sie im Besitz des zu a) bezeichneten Zeugnisses ist,

c) wer, abgesehen von Notfällen, ein Kind, für dessen 
Pflege er zu sorgen hat, von einer anderen Person 
als der Mutter stillen läßt, ohne vorher im Besitz 
eines ärztlichen Zeugnisses darüber zu sein, daß 
eine gesundheitliche Gefahr für die Stillende nicht 
besteht.


